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GOTTLIEBEN [C.3.]

I. Gotliubun, Gotteliebon, Gotlieben – Schloß
und Siedlung – Hochstift Konstanz – Wasser-
schloß bei Tägerwilen (TG) – Res. 1255 bis zur
Eroberung durch die Eidgenossen 1499 – CH,
Kanton Thurgau.

II. Das Wasserschloß G. liegt westl. von †
Konstanz an der Mündung des Seerheins in den
Untersee, vor dem Hauptgebäude in Richtung
des Rheins befindet sich heute eine Gartenter-
rasse, der das Schloß umgebende Garten wird
von einer gezinnten Mauer mit zwei kleinen
Rundtürmen umschlossen. Der Besitz gehörte
zur Bischofshöri, dem Ausstattungsgut des
Bm.s. 1250 baute Bf. Eberhard von Waldburg
(1248–74) im Streit mit der Stadt † Konstanz
eine Brücke, um † Konstanz Verkehrs- und
Zolleinnahmen zu entziehen. Der Handel ori-
entierte sich aber nicht um, und die Gründung
G.s blieb ein fehlgeschlagener Stadtgründungs-
versuch, die kleine Siedlung G. bestand in der
Folgezeit ledigl. aus bfl. Bediensteten und Bau-
ern. 1255 ist erstmals ein bfl. Aufenthalt belegt,
Bf. Ulrich Pfefferhard (1345–51) versuchte
nochmals einen Ausbau der Siedlung Im Spät-
MA entwickelte sich G. zur wichtigsten bfl.
Res., ohne daß sich aber die Konstanzer Bf.e
nach dem endgültigen Verlust der Stadtherr-
schaft in ihrer Kathedralstadt in der zweiten
Hälfte des 14. Jh.s ganz aus † Konstanz zurück-
zogen. Nach der Eroberung durch die Eidge-
nossen 1499 diente G. bis zur Auflösung des
Hochstifts 1802 ledigl. als Sitz eines bfl.-kon-
stanz. Obervogtes. Seit dem 19. Jh. befindet sich
das Schloß in Privatbesitz.

III. Das um 1250 errichtete Wasserschloß
hat einen fast quadrat. Grundriß, der ältere
zweigeschossige Wohnflügel mit hochliegen-
dem Keller steht im N; in dessen Erdgeschoß
befand sich bis 1829 die Kapelle, darüber im er-
sten Obergeschoß ein repräsentativer Saal. Die
beiden sechsstöckigen Südtürme sind aus gro-
ßen Sandsteinblöcken, an den Ecken Buckel-
quader, die Fenstergewände aus glattem Sand-
stein; das Tor öffnet sich an der Westmauer.
Nach der frühneuzeitl. Chronistik verstärkte Bf.
Ulrich Pfefferhard (1345–51) das Schloß weiter,
erhöhte einen Turm und errichtete Wall und
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Graben. Dendrochronolog. zu fassen ist erst
der teilw. Wiederaufbau des bei einer Belage-
rung beschädigten Schloßes durch Bf. Johann
Windlock (1351–56) i. J. 1355. Bf. Friedrich von
Zollern (1434–36) ließ den Ostflügel bauen. Un-
ter dem Ostflügel ist ein Keller von 6,55 m Brei-
te und 2,30 m Höhe, am Gewölbe des Kellers
finden sich drei Reliefschilde, wahrscheinl. von
Bf. Friedrich. Otto von Sonnenburg (1474–91)
ließ schließl. den Nordflügel umgestalten. Dem
Umbau Bf. Ottos ist wohl noch ein hofwärts ge-
richteter Erker mit seinem Wappen zuzuord-
nen. Seine heutige neugot. Gestalt hat das
Schloß G. durch Umbauten der Jahre 1837/38,
für die auch Teile des abgebrochenen Konstan-
zer Kreuzgangs verwendet wurden. Die Aus-
stattung der Innenräume, z. T. mit spätgot. Tä-
felung und Schnitzwerk, ist in der einzigen ein-
gehenderen kunsthistor. Untersuchung des
Baus durch Rahn ausführl. beschrieben (Rahn
1899, S. 169–176).

G., ursprgl. Außenres. und Konkurrenz-
gründung zur Bischofsstadt, war im 14. und
15. Jh. »das eigentliche bischöfliche Residenz-
schloß« (Feger 1963, S. 13), an dem nicht nur
das persönl. Umfeld des Bf.s zu finden war,
sondern auch weltl. und vereinzelt geistl. Ver-
waltungstätigkeit faßbar ist. Das Schloß diente
zudem als Gefängnis. Die mehrfache Belage-
rung des Schloßes durch Adelige des Umlandes
zeigt zudem neben der milit. die symbol. Be-
deutung der spätma. Hauptres. Bis zur Erobe-
rung G.s durch die Eidgenossen im Schwaben-
krieg hielten sich die Bf.e in G. oft auf; der Ein-
zug eines neuen Bf.s. in † Konstanz geschah
von G. aus. Der in den frühen 60er Jahren des
14. Jh.s dichtende Haspel stellte in seiner Be-
schreibung der bfl. Res.en und Orte G. vor †
Konstanz an die Spitze, widmete nur G. zwei
Strophen und strich den Reichtum und die höf.
Pracht G.s heraus.

Neben G., † Konstanz und † Kastell sowie
den Stammsitzen der jeweiligen Bf.e spielen die
im 13. Jhd. erworbenen bfl. Städte Kaiserstuhl
und Klingnau im Aargau sowie seltener Neun-
kirch bei Schaffhausen als Residenzorte eine
Rolle. Insbes. als Ausweichres.en sind Klingnau
für Ulrich Pfefferhard (1345–52) und Heinrich
von Brandis (1357–83) während Auseinander-
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setzungen mit der Stadt † Konstanz sowie Kai-
serstuhl als Res. für Bf. Mangold von Brandis
(1384–85) zur Zeit der avignones. Spaltung von
Bedeutung; speziell Klingnau als Zentralort der
bfl. Besitzungen im Aargau diente häufig als
Aufenthaltsort fast aller Bf.e des SpätMA.
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GOTTORF [C.7.]

I. In Minori Gottorp (1268); Ghottorpe (1327);
Gottrup castrum (1329); an unsen slate Gottroppen
(1496); Gottorff (1508). Aus PN Godi oder Goti und
altdän. thorp, Dorf (Laur 1963).

Etwa 2 km westl. außerhalb von † Schles-
wig. Wasserburg in Insellage inmitten des
Burgsees, der seit 1582 durch den G.er Damm
vom offenen Wasser der Schlei abgeschnürt ist.
Nach N und S Anbindungen über Brücken und
Dämme an das Festland.

Bis 1268 bfl., dann hzgl. Burg. Hauptres. der
Schleswiger Hzg.e (Titel zunächst Statthalter,
lat. praefectus, dän. jarl, seit 1232 Hzg., lat. dux)
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aus dän. Königshaus, die seit 1237 mit den
Gf.en von Holstein aus dem Hause Schauen-
burg verschwägert waren. Ab 1326 zunächst
temporär, nach dem Aussterben des dän.-
schleswig. Herzogshauses 1375 dauerhaft in
Händen der Gf.en von Holstein-Schauenburg
aus der Rendsburger Linie, die 1386 das Hzm.
Schleswig als (seit 1440 erbl.) Lehen Dänemarks
erlangten. Seitdem stehen Schleswig und Hol-
stein (letzteres als Lehen des Reiches) unter
dem gleichen Herrscher in fester dynast. Ver-
bindung. Nach dem Aussterben der Schauen-
burger mit dem Tode Adolf VIII. 1459 fiel G. an
den 1448 zum Kg. von Dänemark erhobenen
Christian I. aus dem Hause Oldenburg. Als Nef-
fe Adolf VIII. wird dieser am 2. März 1460 auf
Betreiben der Ritterschaft in Ribe zugl. zum
neuen Hzg. von Schleswig gewählt (Personal-
union Dänemarks mit Schleswig-Holstein).
1474 erhob Ks. Friedrich III. Holstein, Dithmar-
schen, Wagrien und Stormarn zum reichsun-
mittelbaren Hzm. unter Beibehaltung des status
quo. 1490 teilten die beiden Söhne von Christian
I., Johann (Hans), seit 1481 Kg. von Dänemark,
und Friedrich, das Land bei ideeller Einheit in
einen kgl. (Segeberger) und einen hzgl. (G.er)
Anteil. Hzg. Friedrich von Schleswig und Hol-
stein wird 1524 als Friedrich I. zum Kg. von Dä-
nemark gekrönt und vereinigt erneut die
Hzm.er für kurze Zeit. G. erlebt unter ihm und
seinem Sohn und Nachfolger Christian III. (bis
1544) den Glanz einer kgl. Nebenres. Infolge
der zweiten Landesteilung 1544 wird G. Stamm-
sitz des fortan regierenden Herzogshauses
Schleswig-Holstein-G., Zentrum der Verwal-
tung sowie des geistigen und künstler. Lebens
im Lande und erfährt v. a. im 17. Jh. unter den
Hzg.en Friedrich III. und Christian Albrecht
eine erneute Blütezeit. Nach der Niederlage der
mit Schweden gegen Dänemark verbündeten
G.er im Großen Nordischen Krieg wird das
Schloß 1713 Sitz eines dän. Statthalters und
1721 schließl. dem dän. Reich einverleibt. Im
Krieg 1848/50 dient es zunächst als Lazarett,
dann als Kaserne. In gleicher Funktion 1864–66
unter gemeinsamer preuß.-österr. Verwaltung,
seit 1867 unter alleiniger preuß. Herrschaft.
1871 Zerstörung des Standerkers im Schloßhof
durch eine Pulverexplosion, 1897 und 1917


